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Frage Nummer 28 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Toni 
Schuberl 
(BÜNDNIS 
90/DIE GRÜ-
NEN) 

In Anbetracht der nachträglichen Nutzungsuntersagung von 
bereits bestehenden und genehmigten Vereinsheimen, da 
diese aufgrund fehlender Gewerblichkeit in keine Kategorie der 
Baunutzungsverordnung fallen würden und einer Ausweisung 
eines Sondergebiets bedürfen (Nutzungsuntersagung für An-
bauvereine nach dem Konsumcannabisgesetz nach Anord-
nung des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 
(StMB), Az. StMB-25-4160-6-65-51), frage ich die Staatsregie-
rung, welche weiteren Vereine (gemeinnützig und nicht ge-
meinnützig, wie z. B. Freizeit-, Hobby- und Geselligkeitsver-
eine, Fanclubs, Spendenvereine, Fremdenverkehrsvereine, 
Dorferneuerungsvereine, politische Gruppen, Burschenschaf-
ten) in Bayern ihre Tätigkeit aufgrund dieser neuen Einschät-
zung des StMB einstellen mussten oder noch müssen, nach 
welchen Kriterien die Staatsregierung gegen bestehende oder 
noch zu genehmigende Vereinsheime oder ähnliche Einrich-
tungen vorgehen wird und worin die Staatsregierung hinsicht-
lich der baurechtlichen Genehmigung den Unterschied sieht 
zwischen einem Cannabis-Anbauverein und beispielsweise ei-
nem Modellfliegerverein, bei dem die Mitglieder in einem Ver-
einshaus in einem Gewerbegebiet ohne Gewinnabsichten Mo-
dellflieger bauen? 

Antwort des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 

Die (frühere) Bundesregierung hat es verabsäumt, begleitend zur Einführung des 
Konsumcannabisgesetzes im Bundesrecht (BauNVO) einen baunutzungsrechtli-
chen Zulässigkeitstatbestand für bauliche Anlagen von Cannabis-Anbauvereinigun-
gen zu schaffen. Nach der (bundesrechtlichen) Regelungssystematik sind diese da-
her grundsätzlich nur in einem von der jeweiligen Gemeinde auszuweisenden 
„Sonstigen Sondergebiet“ nach § 11 Abs. 1 BauNVO zulässig. Hierin liegt auch der 
grundlegende Unterschied zu den in der Anfrage genannten üblichen anderen Ver-
einstätigkeiten, deren Zulässigkeit z. B. für kirchliche, soziale, gesundheitliche, kul-
turelle oder sportliche Zwecke in der BauNVO ausdrücklich bejaht und den dortigen 
Baugebieten zugeordnet wird. 

 


